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Lebensmittelproduktion in privaten Räumen 
 
 
Private Küchen dienen der Produktion von Lebensmitteln für den Eigengebrauch. Das Her-
stellen von Lebensmitteln für die Abgabe an Konsumenten in privaten Räumen ist nicht 
grundsätzlich verboten. Allerdings gelten bei der gewerblichen Produktion dieselben ge-
setzlichen Anforderungen an die Hygiene und die betrieblichen Verhältnisse wie in Lebens-
mittelbetrieben. 

Der Gesundheitsschutz, der hygienische Umgang, die Produktinformation sowie der Schutz 
der Konsumenten vor Täuschung müssen gewährleistet sein. 
 
Meldepflicht und Lebensmittelkontrolle 

Wer mit Lebensmitteln umgeht (herstellt, verarbeitet, behandelt, lagert, transportiert, ab-
gibt, einführt oder ausführt), hat seine Tätigkeit der Kantonalen Lebensmittelkontrolle zu 
melden. Das entsprechende "Meldeformular" finden Sie auf unserer Homepage unter 
lmk.so.ch/formulare. Von der Meldepflicht ausgenommen ist nur die gelegentliche Abgabe 
in kleinem Rahmen an Basaren, Schulfesten und Ähnlichem. 

Die Lebensmittelkontrolle führt in Lebensmittelbetrieben unangemeldete Kontrollen durch. 
Dies gilt auch für private Produktionsräume. Das Nicht-Einhalten der Vorschriften gemäss 
Lebensmittelgesetzgebung führt zu Beanstandungen und hat Kosten zur Folge. 
 
Selbstkontrolle 

Jeder Betrieb muss dafür sorgen, dass die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden. 
Er ist zur Selbstkontrolle verpflichtet. Die vorgegebenen Produktions- und Lagerbedingun-
gen müssen im Rahmen einer betriebsangepassten Selbstkontrolle definiert, kontrolliert 
und dokumentiert werden. Die Rückverfolgbarkeit muss gewährleistet sein. 
 
Hygiene 

Lebensmittel dürfen nicht durch Mikroorganismen, Fremdstoffe oder andere Einflüsse ne-
gativ verändert werden. Für die Einhaltung der guten Herstellungspraxis sind Fachkennt-
nisse nötig. Grundlage für den hygienischen Umgang bilden eine sinnvolle Trennung von 
reinen und unreinen Tätigkeiten und Produkten, eine fachgerechte Lagerung und Verarbei-
tung der Lebensmittel sowie ein sachgemässer Umgang mit Gebrauchsgegenständen. Wei-
tere Voraussetzungen sind eine gründliche Reinigung der Räumlichkeiten, Maschinen und 
Geräte sowie die persönliche Hygiene. 
 
Anforderungen an Räume und Einrichtungen 

Räume, in denen Lebensmittel zubereitet, verarbeitet oder behandelt werden, müssen stets 
in Stand gehalten werden. Sie müssen so konzipiert und angelegt sein, dass eine gute  
Lebensmittelhygiene gewährleistet ist und Kontaminationen während und zwischen den 
Arbeitsgängen vermieden werden. 
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Dazu gehören unter anderem hygienische Arbeitsflächen und glatte, gut zu reinigende 
Oberflächen. Die Waschgelegenheit muss mit Kalt- und Warmwasser sowie mit Einweg-
Handtüchern und Flüssigseife ausgerüstet sein. Es müssen genügend Kühlmöglichkeiten so-
wie ein Doppelspülbecken und eine Abwaschmaschine zur Verfügung stehen. 

Falls häufig oder grössere Mengen von Lebensmitteln verarbeitet werden, sind gewerbliche 
Verarbeitungsräume unumgänglich. Werden leicht verderbliche Lebensmittel gelagert und/ 
oder hergestellt, so sind diese in einem Kühlgerät mit genügender Kühlkapazität (bei max. 
5 °C) zu lagern. Haushaltsübliche Kühlgeräte gewährleisten häufig keine ausreichende Kühl-
leistung. Werden leicht verderbliche Lebensmittel transportiert, müssen die Transportfahr-
zeuge über die entsprechenden Kühl- oder Kühlhaltevorrichtungen verfügen. Ebenso müs-
sen bei Abgabestellen (z. B. Markt) bei Bedarf ausreichende Kühleinrichtungen vorhanden 
sein. 
 
Trennung Gewerbliches und Privates 

Bei der Produktion in privaten Räumlichkeiten muss besonders beachtet werden, dass eine 
klare zeitliche Trennung zwischen der privaten und geschäftlichen Nutzung besteht. Vor 
jeder Produktion muss der Produktionsraum gereinigt werden. 

Zudem sind Lebensmittel getrennt zu lagern und zu beschriften, sodass eine versehentliche 
Verwechslung oder Verunreinigung durch Familienmitglieder oder sonstige Raumbenützer 
ausgeschlossen werden können (z. B. separate Kühlschränke und Lagerräume, definierte  
Lagerschubladen oder Boxen). Tiere gehören nicht in Produktions-, Lager- und Verkaufs-
räume. 
 
Kennzeichnung und Informationspflicht 

Vorverpackte Lebensmittel müssen entsprechend der Verordnung betreffend die Informa-
tion über Lebensmittel gekennzeichnet sein. Es ist zu beachten, dass nebst den allgemeinen 
Vorgaben weiterführende Verordnungen mit produktspezifischen Kennzeichnungsvor-
schriften bestehen. 

Bei offen angebotenen Lebensmitteln können die Angaben auch mündlich erfolgen. Aus-
nahme: Bei Fleisch und Fisch muss die Angabe des Herkunftslandes immer schriftlich erfol-
gen. Zudem muss schriftlich darauf hingewiesen werden, dass die Informationen zu den Zu-
taten, die Allergien auslösen können, mündlich eingeholt werden können. 

Auf die Nährwertkennzeichnung kann verzichtet werden bei offen angebotenen Lebens-
mitteln sowie bei handwerklich hergestellten Lebensmitteln, die direkt an Konsumenten  
oder an lokale Lebensmittelbetriebe zur unmittelbaren Abgabe an Konsumenten abgege-
ben werden. 
 
 
(Quelle: Kantonales Labor Zürich / Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz Luzern) 

 

Weiterführende Merkblätter auf unserer Webseite 

• Pflicht zur Selbstkontrolle 

• Haltbarkeitsfristen vorproduzierte Lebensmittel 

• Lebensmittelrechtliche Temperaturvorschriften 

• Allergenkennzeichnung (Offenverkauf) 


